
370 der B.eilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIll. GP. 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (345 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Allge
meine Sozialversicherungsgesetz abgeändert 
und ergänzt wird (3. Novelle zum Allgemei-

nen Sozialversicherungsgesetz). 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
in seiner Sitzung am 6. Dezember 1957 zur 
Vorberatung der Regierungsvorlage einen Unter
ausschuß eingesetzt, dem von der österreichi
schen Volkspartei die Abgeordneten Alt e n
bur ger, Dipl.-Ing. Ha r t man n, Dr. H 0-

fe n e der, R e ich und S c h e i ben r e i f, von 
der Sozialistischen Partei österreichs die Ab
geordneten Hili e gei s t, Ho r r, Wilhelmine 
M 0 i k, P ö 1 zer und U h 1 i r . und von der 
Freiheitlichen Partei österreichs der Abgeordnete 
K a n d u t s changehörten. . 

Der Unterausschuß hat die Regierungsvorlage 
sehr eingehend beraten und eine Reihe von Ab
änderungen vorgenommen, worüber dem Aus
schuß für soziale Verwaltung in seiner Sitzung 
am 13. Dezember 1957 vom Berichterstatter ein 
umfassender Bericht vorgelegt wurde. 

In der Debatte über den vom Unterausschuß 
neugefaßten Gesetzentwurf sprachen außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Vo 11 man n, 
Alt e n bur ger, K a n du t s c h, Wilhelmine 
Moik, Grete Rehor, Uhlir und Reich 
sowie Bundesminister für soziale Verwaltung 
Pro k s c h. Bei der Abstimmung wurde der Ge
setzentwurf in der vom Unterausschuß empfoh
lenen Fassung einstimmig angenommen. 

Zu den Abänd.erungen der Regierungsvorlage 
wäre folgendes zu bemerken: 

Die Regierungsvorlage hatte drei Gruppen 
von Abänderungen des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes zum Gegenstand: 

1. Weiterentwicklung des Leistungsrechtes In 

der Pensionsversicherung (Z. 2, 5, 8 und 14), 

2. Umgestaltung der Leistungsabrechnung zwi
schen den Trägern der Kranken- und der Un
fallversicherung (Z. 12) und 

3. textlidle Korrekturen und Klarstellungen 
des Gesetzes in seiner durch die Erste und Zweite 
Novelle gegebenen Fassung sowie Fristerstreckun
gen (Z. 1, 3, 6, 7, 9 bis 11, 13 und 15 bis 19). 

Im Verlauf der Be~atungen ergab sich aus dem 
Antrag der Abgeordneten Hili e gei s t, A 1-
t e n bur ger, U h 1 i r, R e ich, K a n d u t s c h 
und Genossen die Notwendigkeit, in die Novel
lierungsvorhaben, wie sie unter Punkt 1 zusam
mengefaßt sind, die Weiterentwicklung der so
genannten Altrenten in derPensionsversicherung 
der Angestellten einzubeziehen. Dagegen wurden 
die Umgestaltung der Leistungsabrechnung zwi
schen den Trägern der Krankenversicherung und 
der Unfallversicherung und einige textliche Kor
rekturen des Gesetzes zurückgestellt. 

Zu Artikel I des neugefaßten Gesetzentwurfes: 

Die Z. 1 und 2 des Gesetzentwurfes entspre
chen wörtlich den Z. 1 und 2 der Regierungs
yorlage. 

Z. 3 der Regierungsvorlage, deren Inhalt sich 
in Z. 6 und 7 für den Bereiru der knappsruaft
lichen Pensionsversiruerung wiederholt hat und 
die sich lediglich als eine versurute Verdeutli
ruung des gegenwärtigen Gesetzestextes darstellt, 
wurde für eine neuerlirue Beratung und, faUs 
siru dafür die Notwendigkeit herausstellen sollte, 
für eine Unterbringung in einer der nächsten 
Novellen zum Allgemeinen Sozialversiruerungs
gesetz zurückgestellt. 

Z. 3 und 4 entsprechen wö~tlich den Z. 4 
und 5 der Regierungsvorlage. Zusammen mit 
Z. 2 des Gesetzentwurfes wird damit die bereits 
in der Einleitung hervorgehobene Verbesserung 
des Leistungsrerutes in der Pensionsversicherung 
vorgenommen. Der Anspruch auf Altersrente 
wird damit, wenn innerhalb der letzten 13 Mo
nate vor dem Stichtag mindestens 52 Woruen 
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wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus de~ 
Arbeitslosenversicherung bezogen wurde, bel 
männlichen Versicherten nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, bei weiblichen nach Vollendung 
des 55. LebeI}sjahres erworben. Allerdings sollen 
bei der Feststellung der Voraussetzungen für 
einen solchen Anspruch (Erfüllung der Warte
zeit) Beitragsmonate der freiwilligen Weiterver
sicherung außer Ansatz bleiben. 

Die Z. 5 bis 8 des· Entwurfes entsprechen den 
Z. 8 bis 11 der Regierungsvorlage. 

Z .. 9 a und b des Gesetzentwurfes wurden neu 
in den Entwurf aufgenommen. Diese Bestim
mungen betreffen die Erhöhung der Altrenten 
in der Pensionsversicherung der Angestellten. 
Notwendig war dabei auch eine Ergänzung der 
Bestimmungen in § 522 a Abs. 3 ASVG. in der 
Fassung der 1. Novelle, um klarzustellen, daß 
die nunmehr verfügte Umrechnung der Renten 
in der Pensionsversicherung der Angestellten 
ebenso von dem vor der 1. Novelle zum Allge
meinen Sozialversicherungsgesetz gegebenen Ren
tenwert auszugehen hat wie ab 1. Jänner 1957 
die Umrechnung der Rente in der Pensionsver
sicherung der Arbeiter.' 

In Z. 9 c wurde unverändert der Text der 
Z. 14b der Regierungsvorlage übernommen. 

Z. 13 und 14 a der Regierungsvorlage wurden 
gestrichen. An den schon seit 1. Jänner 1957 um 
ein Sechstel erhöhten Renten in der knappschaft
lichen Pensionsversicherung wird, abgesehen von 
den kleinen, nunmehr in Z. 9 c angeführten Kor
rekturen, vorläufig nichts geändert. 

Z. 10 entspricht mit einer Ergänzung der Z. 15 
der Regierungsvorlage. Wenn die' Erhöhung der 
Rente aus der Pensionsversicherung der Arbeiter 
auf den vollen Mehrbetrag (2. Etappe) nicht als 
Neufeststellung der Rente im Sinne des § 296 
gelten soll, so muß dies auch auf die ebenfalls 
als eine 2. Etappe aufzufassende nunmehr fest
gestellte Erhöhung der Altrenten in der Pensions
versicherung der Angestellten gelten. Diese Klar-. 
stellung bezweckt die Einfügung "die Erhöhung 
der Renten aus der Pensionsversicherung der 
Angestellten ab 1. Jänner 1958". 

Horr 
Berichterstatter 

. Die Z. 11 bis 14 des Gesetzentwurfes ent
sprechen wörtlich den Z. 16 bis 19 der Regie
rungsvorlage. 

Zu Artikel 11 und 111 des neugefaßten Gesetz
entwurfes: 

Da die Dritte Novelle zum Allgemeinen So
zialversicherunggesetz am gleichen Tag in Kraft 
treten soll wie das Gewerbliche Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz und das Landwirt
schaftliche Zuschußrentenversicherungsgesetz, war 
es angezeigt, die sich aus dem Zusammenwirken 
der drei Versicherungszweige als notwendig er
weisenden Änderungen des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes in der vorliegenden Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz selbst 
unterzupringen. Es wurden daher die' in § 203 
Abs. 1 der Regierungsvorlage Zum GSPVG. ent
haltenen Bestimmungen als Artikel 1I, die in 
§ 203 Abs. 4 enthaltenen Bestimmungen als Ar
tikel III und die in § 203 Abs. 3 enthaltenen Be
stimmungen als Abs. 4 des Artikels IV in den 
vorliegenden Gesetzentwurf übernommen. 

Zu Artikel IV des neugefaßten Gesetzentwurfes: 

In Artikel IV, der den Wirksamkeitsbeginn 
der einzelnen Bestimmungen der Dritten No
velle behandelt, wurden neben den entsprechend 
korrigierten, aus der Regierungsvorlage entnom
menen Absätzen 1 bis 3 auch ein Abs. 4 (über
nommen aus dem Gewerblichen Selbständigen
Pensionsversicherungsges~tz) und ein Abs. 5 an
gefügt, in dem festgestellt wird, daß die weitere 
Erhöhung der Altrenten in der Pensionsversiche
rung der Angestellten ebenso wie die sogenannte 
2. Etappe der Altrentenerhöhung in der Pen
sionsversicherung der Arbeiter erst für die Zeit 
ab 1. Jänner 1958 gebühren wird. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem a n
g e s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 13. Dezember 1957 

Hillegeist 
Obmann 

). 
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Bundesgesetz vom , I 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz abgeändert und ergänzt wird (3. No
velle zum Allgemeinen Sozialversicherungs-

gesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBl. Nr. 266/1956 und BGBL Nr. 171/ 
1957 wird abgeändert und ergänzt wie folgt: 

ARTIKEL I. 

Änderungen und Ergänzungen allgemeiner Art. 

1. Im § 93 haben die Worte "zu einer öffent
lich-rechtlichen Körperschaft" zu entfallen. 

2. a) Dem § 253 ist als Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Anspruch auf Altersrente haben auch 
der Versicherte nach Vollendung des 60. Le
bensjahres, die Versicherte nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres, wenn die allgemeinen 
Voraussetzungen für den Anspruch (§ 235) 
erfüllt sind und der (die) Versicherte inner
halb der letzten 13 Monate vor dem Stich
tag (§ 223 Abs. 2) mindestens 52 Wochen 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung 
aus der Arbeitslosenversicherung bezogen 
hat, für die weitere Dauer der Arbeitslosig
keit (vorzeitige Altersrente bei Arbeits
losigkeit). Dem Bezug von Geldleistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung steht der 
Bezug von Krankengeld aus der gesetz
lichen Krankenversicherung und eine auf 
Grund einer solchen Versicherung gewährte 
Anstalts(Heilstätten)pflege gleich. Bei der 
Feststellung der Voraussetzungen für einen 
solchen Anspruch haben jedoch Beitrags
monate der freiwilligen Versicherung für 
die Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz 
zu bleiben." 

b) Dem § 253 ist als Abs. 4 anzufügen: 
,,(4) Die Rente nach Abs. 3 fällt mit dem 

Ablauf des.M9nates weg, in dem der (die) 
Versicherte eine die Pensionsversicherungs
pflicht nach diesem Bundesgesetz begrün
dende Beschäftigung oder eine selbständige 
Erwerbstätigkeit antritt. Ist eine solche 
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Rente wegen Antrittes einer Beschäftigung 
oder selbständigen Erwerbstätigkeit weg
gefallen ~nd endet die Beschäftigung (Er
werbstätigkeit), so lebt die Rente auf die 
dem Träger der Pensionsversicherung er
stattete Anzeige über das Ende der Be
schäftigung im früher gewährten Ausmaß 
wieder auf, und zwar mit dem dem Ende 
der Beschäftigung folgenden Monatsersten, 
wenn die Anzeige vor Ablauf des dem Ende 
der Beschäftigung. folgenden Monates er
stattet wird, sonst mit dem der Erstattung 
der Anzeige folgenden Monatsersten. " 

3. § 272 wird aufgehoben. 

4. a) Dem § 276 ist als Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) Anspruch auf Knappschaftsalters
rente haben sChließlich der Versicherte nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres, die Ver
sicherte nach Vollendung des 55. Lebens
jahres, wenn die allgemeinen Voraussetzun
gen für den Anspruch (§ 235) erfüllt sind 
und der ( die) Versicherte innerhalb der 
letzten 13 Monate vor dem Stichtag (§ 223 
Abs. 2) mindestens 52 Wochen wegen Ar
beitslosigkeit eine Geldleistung aus der Ar
beitslosenversicherung bezogen hat, für die 
weitere Dauer der Arbeitslosigkeit (vor
zeitige Knappschaftsaltersrente bei Arbeits
losigkeit). Dem Bezug von Geldleistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung steht der 
Bezug von Krankengeld aus der gesetz
lichen Krankenversicherung und eine auf 
Grund einer solchen Versicherung gewährte 
Anstalts(Heilstätten)pflege gleich. Bei der 
Feststellung der Voraussetzungen für einen 
solchen Anspruch haben jedoch Beitrags
monate der freiwilligen Versicherung für 
die Erfüllung der Wartezeit außer Ansatz 
zU: bleiben." 

b) Dem § 276 ist als Abs. 5 anzufügen: 
,,(5) Die Rente nach Abs. 4 fällt mit dem 

Ablauf des Monates weg, in dem der (die) 
Versicherte eine die Pensionsversicherungs
pflicht nach diesem Bundesgesetz begrün
dende Beschäftigung oder eine selbständige 
Erwerbstätigkeit antritt. Ist eine solche 
Rente wegen Antrittes einer Beschäftigung 

370 der Beilagen VIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 8

www.parlament.gv.at



4 

oder selbständigen Erwerbstätigkeit weg- I 

gefallen und endet die Beschäftigung (Er
werbstätigkeit), so lebt die Rente auf die 
dem Träger der Pensionsversicherung er-

. stattete Anzeige über das Ende der Be
schäftigung im früher gewährten Ausmaß 
wieder auf, und zwar mit dem dem Ende 
der Beschäftigung folgenden Monatsersten, 
wenn die Anzeige vor Ablauf des dem Ende 
der Beschäftigung folgenden Monates er
stattet wird, sonst mit dem der Erstattung 
der Anzeige folgenden Monatsersten." 

5. Im § 292 Abs. 2 ist der Punkt am Schluß 
der lit. g durch einen Strichpunkt zu ersetzen 
und als -lit. heinzufügen: 

"h) von Lehrlingsentschädigungen ein Betrag 
von 200 S monatlich." 

2. die Invalidenprovisionen aus der 
knappschaftlichen Rentenversicherung; diese 
sind jedoch, wenn sie wegen Alters oder 
I.nvalidität (§ 255) gebühren, auf 700 S 
monatlich, sofern ihnen aber eine Ver
sicherungszeit von mindestens 300 Monaten 
zugrunde liegt, auf 900 S monatlich zu er
höhen." 

10. Dem § 522 d Abs. 1 ist folgender Satz 
anzufügen: 

"Die Erhöhung der Renten aus der Pensions
versicherung der Angestellten ab 1. Jänner 1958 
und die Erhöhung der Renten aus der Pensions
versicherung der Arbeiter auf den vollen Mehr
betrag (§ 522 c Abs.· 1) gilt nicht als Neufest
stellung der Rente im Sinne des § 296." 

11. Nach § 528 ist ein § 528 a folgenden Wort-
6. Im § 299 erhält der bisherige Abs. 7 die lautes einzufügen: 

Bezeichnung Abs. 6. 

7. Im § 309 Abs. 1 sind die Worte "sechs 
Monate" durch die Worte ,,18 Monate" zu er
setzen. 

8. Im § 312 erster Satz sind die Worte "binnen 
sechs Monaten" durch die Worte "binnen 18 Mo
naten" zu ersetzen. 

9. a) § 522 a Abs. 2 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. in der Pensionsversicherung der An
. gestellten 

a) Versichertenrenten mit dem 1'32fa
chen der um 40 S verminderten 
Rente, 

b) Witwen(Witwer)renten mit. dem 
1'32fachen der' um 20S verminderten 
Rente, 

c) Waisenrenten mit dem 1"32fachen 
der um 8 S verminderten Rente, 

in allen diesen Fällen jedoch mindestens 
mit dem 1"1667fachen dieser Rente;". 

b) Im § 522 a Abs. 3 hat der erste Satz zu 
lauten: 

"Als gebührende Rente im Sinne des 
Abs. 2 gilt die Rente, auf die nach den am 
31. Dezember 1955 in Geltung gestandenen 
Vorschriften vor allfälliger Anwendung 
von Kürzungs- und Ruhensbestimmungen 
Anspruch besteht, bei Waisenrenten jedoch 
nach Abzug eines Betrages von 147 S, bei 
Knappschaftsrenten und beim. Knapp
schaftssold nach Abzug eines Betrages von 
239 S." 

c) § 522 a Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Von der Bemessung 1;J.ach Abs. 2 Z. 3 

sind auszunehmen: 
1. der Knappschaftssold; soweit er jedoch 

weniger als 200 S monatlich -beträgt, ist er 
auf 200 S zu erhöhen; 

"Ruhen von Leistungsansprüchen 
bei Aus I a n d sau f e n t haI t. 

§ 528 a. Werden Renten aus der Pensionsver
sicherung auf Grund zwischenstaatlicher überein
kommen nach dem Stande vom 1. Jänner 1956 
für Zeiten des Auslandsaufenthaltes des Berech
tigten gezahlt, so wird dazu die Ausgleichszulage 
nicht gewährt, soIange nicht durch spätere zwi
schenstaatliche übereinkommen anderes bestimmt 
wird." 

12. Im § 529 Abs. 1 habender erste und 
zw.eite Satz zu lauten: 

,,(1) Wurde ein Dienstnehmer vor dem 1. April 
1952 in' ein im § 308 Abs. 1 bezeichnetes Dienst
verhältnis übernommen, so verbleibt es, unab
hängig davon, in welchem Zeitpunkt die An
rechnung von Vordienstzeiten für die Bemes
sung des Ruhegenusses vorgenommen wird, für 
die Zeit vom 1. April 1952 bis 31. Dezember 
1955 bei der Anwendung der §§ 2, 6 und 7 des 
Bundesgesetzes vom 8. Juli 1948, BGBL Nr. 177. 
Die Bestimmungen der §§ 6 und 7 des bezoge
nen Gesetzes gelten für diese Fälle auch nach 
dem 31. Dezember 1955 mit folgender Maß
gabe:". 

13. Im § 531 hat der Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Tritt jedoch bei einer Person, für die 
eine Nachversicherung oder die Leistung eines 
überweisungsbetrages nach Abs. 1 vorbehalten 
ist, vor Inkrafttreten' der zwischenstaatlichen 
Regelung der Versicherungsfall ein und wird der 
Antrag auf die Leistung aus diesem Versiche
rungsfall gestellt oder tritt diese Person in ein 
pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis und 
wird der Antrag auf Leistung des überweisungs
betrages gestellt (§ 308), so entrichtet der Bund 
vorschußweise auf Rechnung dl'!s Zahlungspflich
tigen die Beiträge oder den überweisungsbetrag 
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für die bei der reichsdeutschen Dienststelle ver
brachten Dienstzeiten. Die Zahlung hat binnen 
vier Wochen nach Einlangen der Anzeige des 
Versicherungsträgers über die AntragsteIlung auf 
die Leistung und über die Höhe der zu ent
richtenden Beiträge (des zu entrichtenden über
weisungsbetrages) beziehungsweise nach Einlan
gen der Anzeige des öffentlich-rechtlichen Dienst
gebers über die Aufnahme in das pensionsver
sicherungsfreie Dienstverhältnis zu erfolgen." 

14. § 545 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Bei rückwirkender Anwendung der §§ 308 
bis 313 ist der Antrag des Dienstgebers gemäß 
§ 308 Abs. 1 bis zum 31. Dezember 1958 zu 
stellen. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind die 
überweisungsbeträge (Beitragsrückzahlungen) ge
mäß § 311 zu leisten." 

ARTIKEL 11. 

Xnderungen und Ergänzungen im Zusammen
hang mit dem Inkrafttreten des ~ewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes und 
des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche-

rungsgesetzes. 

1. Im § 4 Abs. 3 Z. 7 sind vor dem Stdch
punkt die Worte einzufügen: 
"und nicht Mitglieder einer Kam~er der ge
werblichen Wirtschaft sind". 

2. § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a hat zu lauten: 

"a) alle selbständig Erwerbstätigen, die Mit
glieder einer Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft sind, ferner. die vertretungs-

. befugten Gesellschafter einer Offenen Han
delsgesellschaft und die persönlich haften
den vertretungsbefugten Gesellschafter 
einer Kommanditgesellschaft, sofern diese 
Gesellschaften Mitglieder einer Kammer 
der gewerblichen Wirtschaft sind;" 

3. a) Im § 31 Abs. 1 sind nach dem Wort 
"Meisterkrankenkassen" die Worte einzu
fügen: "sowie die Pensionsversicherungs
anstalt der gewerblichen Wirtschaft und 
die Landwirtschaftliche Zuschußrentenver
sicherungsanstalt. " 

b) Dem § 31 Abs. 4 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Die gemäß Abs. 3 Z. 4 aufzustellenden 
Richtlinien erlangen für den Bereich der 
Pensionsversicherung der in der gewerb
lichen Wirtschaft selbständig Erwerbstäti
gen und für den Bereich der landwirt
schaftlichen Zuschußrentenversicherung nur 
mit Zustimmung des Sektions ausschusses 
für die Träger der Selbständigen-Pensions
(Ren ten)versicherung Wirksamkeit." 
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4. Im § 104 Abs. 2 ist der zweite Satz nadI 
dem Worte "verlegen" mit einem Punkt abzu
schließen. Der zweite Halbsatz hat zu entfallen. 

5. Nach § 251 ist ein § 251 a mit folgender 
überschrift und folgendem Wortlaut ein zu
fUgen: 

"S 0 n der r e gel u n g bei Vor I i e gen' 
von Ver sie her u n g s z e i t e n i n m e h
reren Pensions(Renten)versiche
run gen, die na c h den Be s tim m u n
gen verschiedener Bundesgesetze 

ger e gel t s i n d. 

§ 251 a. (1) Hat ein Versicherter sowohl Ver
sicherungszeiten in der Pensionsversicherung nadI 
diesem Bundesgesetz als auch in einer der nach 
dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsver
sicherungsgesetz oder nach dem Notarversiche
rungsgesetz 1938, BGBl. Nr. 2, geregelten Pen
sionsversicherungen oder in der landwirtschaft
lichen ZuschußrentenversidIerung aufzuweisen, 
so gilt hinsidItlich der Rentenleistungen mit 
Ausnahme der Höherversicherungsrenten die 
Sonderregelung des Abs. 3. 

(2) Ist in einer der in Betracht kommenden 
Versicherungen der Versicherungsfall, für den 
eine Leistung in Anspruch genommen wird, nicht 
vorgesehen, so sind die in dieser Versicherung 
zurückgelegten Versicherungszeiten bei der An
wendung der Sonderregelung des Abs. 3 nicht 
zu berücksichtigen. Das gleiche gilt, wenn in einer 
der in Betracht kommenden Versicherungen 

a) die besonderen Voraussetzungen für den 
Leistungsanspruch nicht erfüllt sind, oder 

b) ein Rentenanspruch aus dem gleichen Ver-
sicherungsfall bereits besteht. 

Der Versicherungsfall der dauernden Erwerbs
unfähigkeit im Sinne· des Gewerblichen Selb
ständigen-Pensionsversicherungsgesetzes und des 
Landwirtschaftlichen . Zuschußrentenversiche
rungsgesetzes ist dem Versicherungsfall der ge- . 
minderten Arbeitsfähigkeit in der Pensionsver
sicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz gleichzusetzen; ferner gilt in der 
Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen So
zialversicherungsgesetz der Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit als Versicherungs
fall des Alters, wenn die §§ 253 Abs. 2 bezie
hungsweise .276 Abs. 2 Anwendung finden. 

(3) In de~ Fällen des Abs. 1 gilt - unbeschadet 
der Bestimmungen des Abs. 4 - folgende Son
derregelung: 

1. In jeder der in Betracht kommenden Ver
sicherungen hat der hiefür zuständige Versiche
rungsträger zu ermitteln, ob und in welcher 
Höhe dem Versicherten eine Leistung nach den 
für die betreffende Versicherung geltenden Vor
schriften unter Berücksichtigung der in allen in 
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Betracht kommenden Versicherungen zurück
gelegten Versicherungs zeiten gebühren würde, 
wobei sich deckende Zeiten nur einfach zu zählen 
sind; der besondere Steigerungsbetrag für .die 
Höherversicherung hat außer Ansatz zu bleiben. 

2. Versicherungszeiten, die gemäß Z. 1 als sich 
deckende Zeiten nur einfach gezählt werden, 

.sind nur einer der in Betracht ).wmmenden Ver
sicherungen zuzuordnen, und zwar in folgender 
Reihenfolge: Pensionsversicherung nach dem All
gemeinen Sozialversicherungsgesetz, Pensionsver
sicherung nach dem Notarversicherungsgesetz, 
Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz, land
wirtschaftliche Zuschußrentenversicherung. 

3. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrund
lage für die nach Z. 1 zu errechnende Leistung 
sind in jeder der in Betracht kommenden Ver
sicherungen die bei ihr zurückgelegten Versiche
rungszeiten zu berücksichtigen, soweit sie nicht 
nach Z. 2 einer anderen Pensions(Renten)ver
sicherung zugeordnet sind. 

4. Jeder der in Betracht kommenden Ver
sicherungsträger hat von der nach Z. 1 errech
neten Leistung den Anteil festzustellen, der dem 
Verhältnis der Dauer der in der betreffenden 
Versicherung berücksichtigten Ver§icher~ngs
zeiten zur Summe der in allen in Betracht kom
menden Versicherungen berücksichtigten Ver
sicherungszeiten entspricht; außerdem hat jeder 
Versicherungsträger die Steigerungsbeträge aus 
einer allfälligen Höherversicherung festzustellen, 
soweit Beiträge hiefür bei ihm eingezahlt wor
den sind. 

5. Die Summe der nach Z. 4 ermittelten Lei
stungsteile stellt die dem Versicherten gebüh
rende Gesamtleistung dar. 

6. Die Gesamtleistung im Sinne der Z. 5 ist 
als einheitliche Leistung von dem Versicherungs
träger bescheidmäßig festzustellen und flüssig
zumachen, bei dem die Versicherung zuletzt be-
standen hat. . . 

7. Bei dem nach Z. 6 zuständigen Versiche
rungsträger ist auch der Anspruch auf die Ge-
samtleistung geltend zu machen. . 

. 8. Dem nach Z. 6 Zur Feststellung und Flüs
slgmachung der Gesamtleistung berufenen Ver
sicherungsträger sind von den anderen beteiligten 
Versicherungsträgern die auf diese nach Z. 4 
entfallenden Teilleistungen zu erstatten. 

9. Hat der Versicherte in einer der in Betracht 
kommenden Versicherungen weniger als 60, 
minde.stens aber 12 Versicherungsmonate, in der 
land:Wlrtschaftlichen Züschußrentenversicherung 
wem ger als fünf Versicherungsjahre, mindestens 
aber ein Versicherungs jahr aufzuweisen so sind 
diese Zeiten wohl für die Erfüllung de~ Warte
ze~t, die An~echen?arkeit von Versicherungs
zelten und die Dritteldeckung mit zu berück-

sichtigen, jedoch ist für die betreffenden Ver
sicherungen keine Teilleistung nach Z. 4 festzu
stellen. Derartige Versicherungszeiten sind von 
dem zur Feststellung und Flüssigmachung der 
Leistung zuständigen Versicherungsträger (Z. 6) 
bei der Feststellung des Ausmaßes der Leistung 
so zu berücksichtigen, als ob sie in der von ihm 
durchgeführten Versicherung zurückgelegt wor
den wären. Für jeden Monat solcher Versiche
rungszeiten ist von dem von der Erbringung der 
Teilleistung befreiten Versicherungsträger an den 
zur Flüssigmachung der Gesamtleistung zustän
digen Versicherungsträger ein einmaliger Bausch
betrag von 150 S zu überweisen; ist der Träger 
der landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche
rung von der Erbringung der Teilleistung befreit, 
so beläuft sich der Bauschbetrag auf 900 S für 
jede~ Versicherungsjahr derartiger Versicherungs
zeiten. 

10. Hat der Versicherte in einer der in Be
rracht kommenden Versicherungen weniger als 
zwölf Versicherungsmonate aufzuweisen, so hat 
diese Versicherungszeit bei der Feststellung der 
Höhe der Leistung unberücksichtigt zu bleiben. 

(4) Ersatzzeiten der Pensionsversicherung nach 
dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsver
sicherungsgesetz aus der Zeit vor dem 1. Jänner 
1952, bei den nach § 2 Abs. 2 Gewerbliches 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz Pflicht
versicherten aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1958, 
und Ersatzzeiten der landwirtschaftlichen Zu
schußrentenversicherung aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1957 sind bei Anwendung der Sonder
regelung des A!)s. 3 in der nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz geregelten Pensionsver
sicherung nicht zu berücksichtigen. Kommt es 
dadurch zu keiner Leistung in der· durch. das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geregelten 
Pensionsversicherung, dann sind Versicherungs
zeiten nach· dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz auch in der nach dem Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz und 
dem Landwirtschaftlichen Zuschußrentenver
sicherungsgesetz geregelten PensionsversicherunO" 
b~i Anwendung der Sonderregelung des Abs. 3 
mcht zu berücksichtigen." 

6. Die Bestimmungen des Abschnittes VIII des 
Vierten Teiles über das Ausscheiden aus der Pen
sionsversicherung aus Anlaß der Aufnahme einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit (§ 314) werden 
aufgehoben. 

7. § 321 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind ent
sprechend auf die Beziehungen der Versiche
rungsträger zu den Verbänden, zur Pensions
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
und zur Landwirtschaftlichen Zuschußrentenver
sicherungsanstalt anzuwenden." 
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8. § 404 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Das Oberlandesgericht Wien hat auf An
trag des Bundesministeriums für Justiz über 
Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, die 
in rechtskräftigen Urteilen in Leistungssachen 
nach § 354 Z. 1 und 2 dieses Bundesgesetzes, 
nach § 114 Z. 1 und 2 des Gewerblichen Selb-. 
ständigen-Pensionsversicherungsgesetzes und nach 
§ 96 Z. 1 und 2 des .Landwirtschaftlichen Zu
schußrentenversicherungsgesetzes verschieden ent
schieden worden sind, ein Gutachten zu be
schließen. " 

9. a) Im § 433 Abs. 1 hat die Z. 4 zu lauten: 

,,4. für die Träger der Pensionsversiche
rung nach diesem Bundesge~etz;". 

b) Dem § 433 Abs. 1 ist als Z. 5 anzufügen: 
,,5. für die Träger der Selbständigen

Pensions(Renten)versicherung einschließlich 
der Versicherungsanstalt des österreichi
schen Notariates." 

c) Im § 433 Abs. 2 sind nach den Worten 
"genannten Versicherungsanstalten," die 
Worte einzufügen: "der Pensionsversiche
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, 
der Landwirtschaftlichen Zuschußrenten
versi cherungsanstal t,". 

d) § 433 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Der Vorstand besteht aus dem Prä

sidenten sowie den beiden Vizepräsidenten 
des Hauptverbandes, den Vorsitzenden der 
fünt Sektionsausschüsse, dem Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Sektionsausschusses 
für die Träger der Selbtändigen-Pensions
(Renten)versicherung, dem Vorsitzenden 
des überwachungs ausschusses und aus acht 
weiteren Mitgliedern der Hauptversamm
lung, von denen fünf Mitglieder der 
Gruppe der Dienstnehmer und drei Mit
glieder der Gruppe der Pienstgeber an
zugehören haben. Gehört der Präsident 
weder als Dienstgeber noch als Versicher
ter einem der dem Hauptverband ange
schlossenen Versicherungsträger an, so ge
hören dem Vorstand an Stelle von acht 
neun weitere Mitglieder der Hauptver
sammlung an, und zwar sechs Mitglieder 
aus der Gruppe der Dienstnehmer und drei 
Mitglieder aus der Gruppe der Dienst
geber." 

e) Im § 433 Abs. 5 sind die Worte "Die Sek
tionsausschüsse bestehen" durch die Worte 
zu ersetzen: "Die Sektionsausschüsse - mit 
Ausnahme des Sektionsausschusses für die 
Träger der Selbständigen-Pensions(Renten)

7 

Träger der Selbständigen-Pensions(Renten)
versicherung besteht aus Versicherungsver
tretern der für diese Versicherungen er
richteten Versicherungsträger." 

g) Im § 433 Abs. 6 hat der letzte Satz wie 
folgt zu lauten: 

"Die Vertreter der Träger der Se1bstän
digen-Pensions(Renten)versicherung sowie 
des Verbandes der Meister krankenkassen 
zählen auf die Gruppe der Dienstgeber." 

10. § 492 Abs. 3 wird aufgehoben .. 

11. a) Im § 497 Abs. 1 entfallen die Worte 
"von Leistungsansprüchen oder". 

b) § 497 Abs. 2 und 3 werden aufgehoben. 
c) § 497 Abs. 4 und 5 erhalten die Bezeich

nung Abs. 2 und 3. 
d) § 497 Abs. 6 erhält die Bezeichnung Abs. 4 

und hat zu lauten: 
,,(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 

gelten für überweisungsbeträge bezie
hungsweise Leistungsansprüche aus der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundes
gesetz, die Bestimmungen des Abs. 2 auch 
für Leistungsansprüche aus der Pensions
versicherung nach dem Notarversicherungs
gesetz 1938 in der jeweils geltenden Fas
sung, wenn der Stichtag (§223 Abs. 2 be
ziehungsweise § 308 Abs~ 4) oder der Ver
sicherungsfall im Sinne der Bestimmungen 
des Notarversicherungsgesetzes nach dem 
Inkrafttreten des vorliegenden Bundes
gesetzes liegt." 

12. a) Im § 510 Abs. 1 entfällt die Absatz
bezeichnung. 

b) § 510 Abs. 2 wird aufgehoben. 

ARTIKEL III. 

übergangsbestimmungen. 

Beitragsmonate, für welche die Beiträge vom 
Versicherungsträger an den Versicherten gemäß 
§ 314 Abs. 1 Allgemeines Sozialversicherungs
gesetz, BGBl. Nr. 189/1955, rückerstattet wor
den sind, werden in der Pensionsversicherung, 
für die die Beiträge seinerzeit entrichtet worden 
sind, wieder wirksam, wenn der Versicherte 
110 v. H. des Rückerstattungsbetrages an den be
treffenden Versicherungsträger bis längstens 
30. Juni 1958 wieder zurückzahlt. 

ARTIKEL IV. 

Wirksamkeitsbeginn. 

versicherung - bestehen". 

f) Dem § 433 Abs. 5 ist folgender 
zufügen: "Der Sektionsausschuß 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen
Satz an- den nichts anderes bestimmt ist, am 1. Jänner 
für die 1958 in Kraft. 
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(2) Es treten in Kraft 

a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1956 die 
Bestimmungen des ,Art. I Z. 7, 8, 11 bis 14, 

b) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1957 die 
Bestimmungen des Art. I Z. 6 und 9 lit. b 
J,lnd e, 

e) mit dem 1. Juli 1958 die Bestimmungen 
des Art. 11 Z. 10 und 12. 

(3) Die Bestimmungen des Art. I Z. 2, 3 und 4 
gelten nur für Leistungen, wenn der Stichtag 
(§ 223 Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungs
gesetz) nach dem 31. Dezember 1957 liegt. Liegt 
der Stichtag vor dem 1. Jänner 1958, so sind in 
der Pensionsversicherung der Angestellten noch 

wegfällt und diese Beschäftigung (Erwerbstätig
keit) später wieder endet. 

(4) Die Bestimmungen des Art. II Z. 5 gelten 
nur für Leistungen, wenn der Stichtag (§ 223 
Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 18911955) nach dem 30. Juni 1958 
liegt. 
, (5) Die nach den Bestimmungen des § 522 a 
Abs. 2 Z. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
in der Fassung des Art. I Z. 9 lit. a erhöhten 
Renten in der Pensionsversicherung der Ange
stellten gebühren für die Zeit ab 1. Jänner 1958. 

ARTIKEL V. 

Vollziehung des Bundesgesetzes. 

die bisherigen Bestimmungen des § 272 Allge- Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
meines Sozialversicherungsgesetz über die Be- hinsichtlich. der Bestimmungen des Art. Ii Z. 8 
rufsunfähigkeitsrente bei Arbeitslosigkeit weiter das Bundesministerium für Justiz im Eim;'er
anzuwenden, dies auch dann, wenn die Rente nehmen mit dem Bundesministerium für soziale 
nach § 272 Abs. 1 des bezogenen Gesetzes wegen Verwaltung, im übrigen das Bundesministerium 
Antrittes einer Beschäftigung oder selbständigen 'I· für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
Erwerbstätigkeit nach dem 31. Dezember 1957 den beteiligten Bundesministerien betraut. 
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